
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/4/9 3Ob1510/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1986

Norm

ZPO §500 Abs3 IIIa

Rechtssatz

Daß in einem früheren Rechtsgang noch vor Inkrafttreten der ZVN 1983 nach der früher gegebenen Rechtslage

ausgesprochen wurde, die Revision sei zulässig, ist für den nach gänzlich anderen Kriterien zu tre:enden Ausspruch

nach § 500 Abs 3 ZPO idF der ZVN 1983 unerheblich.
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